
Ordnungsschlüssel: 006-31-11-3003-004-129-00 

 

Stadt Heppenheim 
 

 

 

Bebauungsplan „Südlich Bürgermeister-Kunz-

Straße“ in Heppenheim 

 
(Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)) 
 

Textliche Festsetzungen, sowie Kennzeichnun-

gen, Hinweise und Empfehlungen 
Entwurf von Dezember 2021 

 



Stadt Heppenheim Ordnungsschlüssel: 006-31-11-3003-004-129-00 
B-Plan „Südl. Bürgermeister-Kunz-Str.“, Heppenheim Textliche Festsetzungen 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 2 

Die nachfolgenden textlichen Festsetzungen sind hinsichtlich ihres Geltungsbereiches deckungs-
gleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Südlich Bür-
germeister-Kunz-Straße“ in der Stadt Heppenheim. Die zeichnerischen und sonstigen Festset-
zungen der Plandarstellung werden durch die nachfolgenden textlichen Festsetzungen ergänzt. 

Durch den vorliegenden Bebauungsplan wird der bestehende Bebauungsplan „Nordstadt“, in 
Kraft getreten am 05.07.1985 in den entsprechenden Teilbereichen ersetzt und überplant.  

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit (i.V.m.) der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 

 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 4 
BauNVO) 

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

Als Art der baulichen Nutzung wird für die zeichnerisch entsprechend festgesetzte Fläche „Allge-
meines Wohngebiet“ (WA 1 und WA 2) gemäß § 4 BauNVO bestimmt. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO werden Tankstellen, die nach § 4 Abs. 3 Nr.  5 BauNVO aus-
nahmsweise zulässig sind, nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind somit nicht zulässig.  

 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 20 
BauNVO) 

A.2.1. Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. §§ 17 und 19 BauNVO) 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird als Höchstmaß entsprechend Eintrag in den tabellarischen 
Festsetzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 

Die zulässige Grundfläche darf im WA 1 durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO 
genannten baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,95 überschritten werden.  

Die zulässige Grundfläche darf im WA 2 durch die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis Nr. 3 BauNVO genann-
ten Anlagen bis zu einem Wert von 0,7 überschritten werden. 

A.2.2. Geschossflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §§ 17 und 20 BauNVO) 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird als Höchstmaß entsprechend Eintrag in den tabellarischen 
Festsetzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 

A.2.3. Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 20 Abs. 1 BauNVO) 

Die Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstmaß entsprechend Eintrag in den tabellarischen Fest-
setzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 

A.2.4. Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 BauNVO) 

Die Höhe baulicher Anlagen wird als Höchstmaß entsprechend Eintrag in den tabellarischen Fest-
setzungen (Nutzungsschablone) in müNN festgesetzt. 

Die zulässigen Höhen baulicher Anlagen dürfen durch technische Aufbauten und Teile haustech-
nischer Anlagen (z.B. Solaranlagen, Fahrstuhlschächte, Klimageräte, Schornsteine etc.) bis zu 
einer Höhe von 1,50 m überschritten werden.  
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 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind gemäß § 23 Abs. 1, 2 und 3 BauNVO durch Bau-
grenzen und Baulinien festgesetzt.  

Im Sinne des § 23 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO können geringfügige Über-
schreitungen der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile als Ausnahme zugelassen 
werden, wenn diese im Einzelnen nicht tiefer als 1,50 m und breiter als 5,00 m sind. 

 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Für das Wohngebiet WA 1 wird eine abweichende Bauweise wie folgt festgesetzt: Es gelten die 
Bestimmungen der offenen Bauweise, wobei die Länge der Hausformen abweichend hiervon auf 
maximal 30,0 m begrenzt ist. Im Rahmen der vorgenannten Bestimmungen errichtete Gebäude 
dürfen durch ein Keller- oder Tiefgaragengeschoss miteinander verbunden werden, wobei das 
Keller- oder Tiefgaragengeschoss eine Gebäudelänge von 50,0 m überschreiten darf. 

Für das Wohngebiet WA 2 wird eine abweichende Bauweise wie folgt festgesetzt: Es gelten die 
Bestimmungen der offenen Bauweise, wobei die Länge der Hausformen abweichend hiervon auf 
maximal 20,0 m begrenzt ist. 

 Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB i.V.m. § 12 BauNVO) 

Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen sowie innerhalb der jeweils dafür zeichnerisch festgesetzten Flächen zulässig. 

 Öffentliche Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

In den zeichnerisch entsprechend festgesetzten „Öffentlichen Grünflächen“ mit der Zweckbestim-
mung „Verkehrsbegleitgrün“ sind bauliche Anlagen, auch genehmigungsfreie Anlagen, unzuläs-
sig. Mulden und Rohre zur Ableitung des auf den Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagwas-
sers sowie bauliche Anlagen des Straßenbetriebs (z.B. Schilder) sind zulässig. 

 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A.7.1. Umgang mit Niederschlagswasser 

Für die Teilbereiche WA 1 gilt: 

Eine Niederschlagwasserversickerung kann zugelassen werden. Für das anfallende Nieder-
schlagswasser ist im Übrigen eine gedrosselte Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage zu-
lässig. Bei der Ableitung von Niederschlagswasser in die Abwasseranlage ist die zulässige Ein-
leitemenge auf 10 l/s ha beschränkt. (Hinweis: Dieser Wert ist durch geeignete technische Einrich-
tungen wie Gründächer, Retentionszisternen, Stauraumkanäle oder durch andere Maßnahmen 
mit dem Entwässerungsantrag fachlich qualifiziert nachzuweisen) 

Für die Teilbereiche WA 2 gilt: 

Das auf befestigten Freiflächen und Dachflächen der Baugrundstücke anfallende Niederschlags-
wasser ist auf den Grundstücken, auf denen das Niederschlagswasser anfällt, zu versickern, so-
fern es nicht als Brauchwasser und/oder für die Grünflächenbewässerung verwendet wird. Als 
Ausnahme kann eine gedrosselte Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage zugelassen wer-
den, wenn die Versickerung nach den anerkannten Regeln der Technik nicht möglich oder was-
serrechtlich nicht zulässig ist. Bei ausnahmsweiser Ableitung von Niederschlagswasser in die 
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Abwasseranlage ist die zulässige Einleitemenge auf 10 l/s ha beschränkt. (Hinweis: Dieser Wert 
ist durch geeignete technische Einrichtungen wie Dachbegrünung, Retentionszisternen, Stau-
raumkanäle oder durch andere Maßnahmen mit dem Entwässerungsantrag fachlich qualifiziert 
nachzuweisen) 

Befestigte, ebenerdige Pkw-Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen 
(z.B. Haufwerksporiges Pflaster, Splittfugenpflaster, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, 
Schotterrasen oder andere versickerungsaktive Materialien) und das auf ihnen anfallende Nie-
derschlagswasser ist seitlich in Grünflächen auf den Grundstücken, auf denen das Nieder-
schlagswasser anfällt, zu versickern. 

A.7.2. Beschränkung der Rodungszeit von Gehölzen 

Die Rodung von Gehölzen muss außerhalb der Brutzeit, d.h. zwischen 1. Oktober und 28. Feb-
ruar erfolgen. Dies gilt auch für die Rodung kleinflächiger Gehölze und den Rückschnitt von Äs-
ten. 

A.7.3. Installation von Nistkästen 

Als Maßnahme zum Schutz von Höhlenbrütern sind im WA 1 im Bereich der Flurstücke Nr. 489/2, 
Nr. 488/11 entsprechende Hilfsgeräte auf den Eingriffsgrundstücken zu installieren; es sind fünf 
Halbhöhlen-Nistkästen an Gebäuden, zehn Nistkästen mit 32 mm Fluglochdurchmesser und drei 
Nistkästen mit 28 mm Fluglochdurchmesser im Zuge der Eingrünung anzubringen. Als Aus-
nahme kann die Anbringung der Nisthilfen auch außerhalb der Eingriffsgrundstücke im funktio-
nalen Umfeld erfolgen. (Hinweis: diese Maßnahmen sind im Freiflächenplan im Rahmen der Bau-
vorlagen nachzuweisen und zu verorten. Die zuständige Naturschutzbehörde muss zudem einen 
Ergebnisbericht als Vollzugsdokumentation erhalten, in dem auch die Standorte der Hilfsgeräte 
und die Quantifizierung nachgewiesen sind. Bei Standorten außerhalb der genannten Eingriffs-
grundstücke ist die dauerhafte Verfügbarkeit der Standorte und das Einverständnis des Grund-
stückseigentümers z.B. durch Baulast und/oder Grundbucheintrag nachzuweisen.) 

A.7.4. Tiefgaragenüberdeckung 

Begrünte Flächen über der Tiefgarage sind mit einer durchwurzelbaren Substratstärke von min-
destens 0,40 m auszuführen.  

A.7.5. Sicherung von Austauschfunktionen 

Bei Zäunen ist ein Bodenabstand von mindestens 10 cm einzuhalten. 

A.7.6. Schutz von Insekten 

Für die Außenbeleuchtung auf den Baugrundstücken sind ausschließlich warmweiße LED-Leuch-
ten (bis maximal 3.000 Kelvin Farbtemperatur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten 
Lockeffekten für Insekten zulässig. Leuchten sind so anzubringen, dass sie nur nach unten ab-
strahlen. Leuchten mit offenem Glasgehäuse sind unzulässig.  

 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Lärm-
schutz) (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Die nachfolgenden Festsetzungen zum Schutz vor Außenlärmeinwirkungen gelten für den aus 
schalltechnischer Sicht ungünstigsten Lastfall: 

- freie Schallausbreitung nachts, 

- Immissionshöhe 2. OG. 
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Maßgebliche Außenlärmpegel, Lärmpegelbereiche 

Bei der Errichtung oder der baulichen Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen sind die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01, 
"Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen", und DIN 4109-2:2018-01, "Schall-
schutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen", auszu-
bilden. Grundlage hierzu sind die im Plan gekennzeichneten maßgeblichen Außenlärmpegel La 
bzw. Lärmpegelbereiche, die gemäß Tab. 7 der DIN 4109-1:2018-01 einander wie folgt zugeord-
net sind:  

 

Spalte 1 2 

Zeile Lärmpegelbereich 
Maßgeblicher Außenlärmpegel  

La / [dB(A)] 

1 I bis 55 

2 II 56 bis 60 

3 III 61 bis 65 

4 IV 66 bis 70 

5 V 71 bis 75 

6 VI 76 bis 80 

7 VII > 80a 

a
: für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen 

  

Die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind im Baugenehmigungsverfahren ge-
mäß DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 nachzuweisen. 
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Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB als Ausnahme abgewichen werden, 
wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere 
maßgebliche Außenlärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche an den Fassaden anliegen (z. B. unter 
Berücksichtigung der Gebäudeabschirmung). Die Anforderungen an die Schalldämmung der Au-
ßenbauteile können dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-
2:2018-01 reduziert werden.  

Von dieser Festsetzung kann als Ausnahme auch abgewichen werden, wenn zum Zeitpunkt des 
Baugenehmigungsverfahrens die DIN 4109 in der dann gültigen Fassung ein anderes Verfahren 
als Grundlage für den Schallschutznachweis gegen Außenlärm vorgibt. 

Unter Berücksichtigung der Gebäudeabschirmung der Bestandsbebauung sowie des städtebau-
lichen Entwurfs können die maßgeblichen Außenlärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche tags und 
nachts fassaden- und geschossweise der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan 
entnommen werden (Bericht Nr. 21-3031, Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft, 64297 Darmstadt). 

 

Schalldämmende Lüftungseinrichtungen, sonstige Maßnahmen zum Schallschutz 

Bei der Errichtung oder der baulichen Änderung von Schlaf- und Kinderzimmern sind schalldäm-
mende Lüftungseinrichtungen oder andere geeignete Maßnahmen wie z.B. das Hafencity-Fens-
ter Hamburg vorzusehen.  

Auf dezentrale schallgedämmte Lüftungsgeräte für diese Räume kann verzichtet werden, wenn 
das Gebäude mit einer zentralen Lüftungsanlage ausgestattet ist und hierdurch ein ausreichender 
und schallgedämmter Luftaustausch gewährleistet ist. 

Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB als Ausnahme abgewichen werden, 
wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall nachts ge-
ringere Beurteilungspegel des Verkehrs als 50 dB(A) an den zur Belüftung von Schlaf- und Kin-
derzimmern erforderlichen Fenstern anliegen (z. B. unter Berücksichtigung der Gebäudeabschir-
mung).  

Unter Berücksichtigung der Gebäudeabschirmung der Bestandsbebauung sowie des städtebau-
lichen Entwurfs können die Nacht-Beurteilungspegel fassaden- und geschossweise der schall-
technischen Untersuchung zum Bebauungsplan entnommen werden (Bericht Nr. 21-3031, Dr. 
Gruschka Ingenieurgesellschaft, 64297 Darmstadt). 

Boden-Gitterroste im Bereich der Tiefgaragenzufahrt sind geeignet zu befestigen oder elastisch 
zu lagern. 

 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

Auf den Baugrundstücken ist je angefangene 400 m² Grundstücksfläche mindestens ein Laub-
baum-Hochstamm anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bestandsbäume sind hie-
rauf anzurechnen. Die gemäß Stellplatzsatzung der Stadt Heppenheim in der aktuell geltenden 
Fassung sind hierauf nicht anrechenbar.  

Bei allen Anpflanzungen bzw. bei der Nachpflanzung abgestorbener oder abgängiger Gehölze 
sind ausschließlich standortgerechte und heimische Gehölze (vgl. Liste standortgerechter und 
heimischer Gehölzarten unter Punkt D.5.) mit den dort entsprechend genannten Mindest-
pflanzqualitäten zu verwenden.  

Im Zuge der Eingrünung ist eine kurzgrasige Rasenfläche anzulegen. Bei Anpflanzungen sind 
ausschließlich heimische Gehölzarten zu verwenden, die für Insekten als Beutetiere von 
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Fledermäusen eine bedeutendere Nahrungsgrundlage darstellen. Es sind Hecken und niedrigen 
Gehölze als Brutplätze anzupflanzen und Wildkräutermischungen bei der Begrünung zu verwen-
den. 

Das Anpflanzen von Hybridpappeln und Nadelbäumen ist nicht zulässig. 

Die Dachfläche des obersten Geschosses ist bei Flachdächern oder flach geneigten Dächern (bis 
15° Dachneigung) zu einem Anteil von mindestens 75% in extensiver Form mit einer Dachbegrü-
nung zu versehen. Die Stärke der Vegetationsschicht muss hierbei mindestens 8 cm, die Ge-
samtstärke des Begrünungsaufbaus bei Verwendung einer Dränmatte mindestens 10 cm, bei 
Verwendung eines Schüttstoffgemisches mindestens 12 cm betragen. 

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschrif-
ten) nach § 91 Hessischer Bauordnung (HBO) in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 4 BauGB 

 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HBO) 

Bei einer Errichtung von Photovoltaikanlagen sind diese um mindestens das Maß ihrer konstruk-
tiven (Gesamt-)Höhe über der Dachhaut an der Fassade abzurücken. 

 Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältnisse sowie Art, Gestaltung 
und Höhe von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO) 

B.2.1. Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältnisse 

Die Standflächen für Abfallbehältnisse sind einzuhausen, zu umpflanzen oder mit einem sonsti-
gen geeigneten Sichtschutz (z.B. Steinstehlen, Rankgitter etc.) zu umgeben und dauerhaft in-
stand zu halten. 

B.2.2. Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen 

Mauern, Mauersockel und Wände sowie Gabionen und Trockenmauern sind als Einfriedung nicht 
zulässig. 

Für Einfriedungen an den Grenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen oder öffentlichen Grünflächen 
sind ausschließlich Metalldraht-, Stabgitter- und Holzzäune bis zu einer Höhe von 1,20 m sowie 
Hecken aus standortgerechten und heimischen Sträuchern zulässig. 

Die Verwendung von Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken sowie Nadelgehölzen zur Grundstück-
seinfriedung ist unzulässig. 

 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 HBO) 

Die nicht überbauten Flächen, d.h. die nicht für Gebäude, Terrassen, Stellplätze, Garagen, Zu-
fahrten, Zuwegungen etc. genutzten Flächen der bebauten Grundstücke, sind von Versiegelung 
freizuhalten, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. (Hinweis: Die Anlage von 
Schotter- oder Kiesflächen genügt nicht den Anforderungen an die gärtnerische Anlage von Flä-
chen im Sinne dieser Festsetzung.) 
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C. Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 BauGB 

 Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äu-
ßere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnah-
men gegen Naturgewalten erforderlich sind, hier: Vernässungs- und Über-
schwemmungsgefahr (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 

C.1.1. Vernässungsgefahr 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aufgrund oberflächennaher und schwankender 
Grundwasserstände gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als vernässungsgefährdete Fläche gekenn-
zeichnet. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des „Grundwasserbewirtschaf-
tungsplanes Hessisches Ried“ (festgestellt mit Datum vom 09.04.1999 und veröffentlicht im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999 S. 1659; letzte Anpassung veröffentlicht im 
StAnz. 31/2006 S. 1704), dessen Vorgaben zu beachten sind. Während der Ausarbeitung dieser 
Verwaltungsvorschrift in den 1990er-Jahren lagen niedrige Grundwasserstände vor, weshalb mit 
dem Grundwasserbewirtschaftungsplan auch die teilweise großflächige Anhebung der Grund-
wasserstände beabsichtigt wurde. Seither haben sich die Grundwasserstände zwar erholt, eine 
Erhöhung der Grundwasserstände ist jedoch weiterhin möglich, die im Rahmen der endgültigen 
Bauausführung zu beachten sind. Im Plangebiet muss aber nicht nur mit hohen, sondern auch 
mit stark schwankenden Grundwasserständen und damit auch mit Setzungen und Schrumpfun-
gen des Untergrundes gerechnet werden. Maßgeblich sind dabei jeweils die langjährigen Mess-
stellenaufzeichnungen des Landesgrundwasserdienstes und speziell die Richtwerte der Refe-
renzmessstellen des Grundwasserbewirtschaftungsplanes zu berücksichtigen. Der Grundwas-
serflurabstand wird im hydrologischen Kartenwerk „Hessische Rhein- und Mainebene - Grund-
wasserflurabstand im Oktober 2015“ des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und 
Geologie (HLNUG), Wiesbaden (Planstand vom Oktober 2015) mit ca. 5-7,5 m angegeben. Dem-
zufolge ist ggf. mit Nutzungseinschränkungen (z.B. Verzicht auf Unterkellerung) oder zusätzli-
chen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen gegen Vernässung) zu rechnen. Diese sind 
entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits vernässtes oder vernässungsgefährdetes 
Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrungen gegen Vernässung trifft, kann bei auftretenden 
Vernässungen keine Entschädigung verlangen. 

Es wird daher empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchun-
gen im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände durchführen zu lassen. 

C.1.2. Gefahr von Starkregenereignissen 

Aufgrund des Klimawandels ist künftig mit Starkregenereignissen in ggf. zunehmender Häufigkeit 
zu rechnen. Das städtische Kanalnetz ist nicht für entsprechende Starkregenereignisse dimensi-
oniert. Straßen können daher ggf. zeitweise bis zu mehrere Dezimeter hoch überflutet werden. 
Das von den Grundstücken ablaufende Niederschlagswasser kann ggf. nicht durch die Kanalisa-
tion aufgenommen werden und kann zu zeitweisem Rückstau führen. Die Bebauung der Grund-
stücke ist so zu planen, dass bauliche Schäden und vor allem Personenschäden durch Starkre-
genereignisse möglichst ausgeschlossen sind. Die Erdgeschosshöhe von Gebäuden sollte aus-
reichend hoch gewählt werden. Kellerräume, Kellerfenster, Tiefgaragenzufahrten etc. sollten ge-
gen entsprechende Starkregen- und Rückstauereignisse geschützt sein oder geschützt werden 
können. Bei Schäden infolge Starkregenereignissen kann keine Entschädigung von der Stadt 
Heppenheim verlangt werden.  
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D. Hinweise und Empfehlungen 

 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 und 3 
Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) bekannt. 

Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler nach § 2 
Abs. 2 HDSchG, wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. 
Scherben, Steingeräte, Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG 
unverzüglich der hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für Denk-
malpflege Hessen) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Bergstraße anzu-
zeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im un-
veränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des 
Fundes zu schützen (§ 21 Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

 Immissionsschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Geräusche des Tiefgaragentors inkl. Antrieb gemäß Tab. 9 
der DIN 4109-1:2018-01 in baulich angrenzenden Wohn- und Schlafräumen einen Schalldruck-
pegel von 30 dB(A) nicht überschreiten dürfen. Die Einhaltung des Grenzwertes ist durch den 
Hersteller zu gewährleisten. Entsprechende Nachweise sind in den bauaufsichtlichen Verfahren 
zu führen. 

 Baugrund, Grundwasser und Bodenschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Stadt Heppenheim keine Baugrunderkundung durch-
geführt wurde. Je nach Erfordernis durch die bauliche Anlage wird daher empfohlen, vor Pla-
nungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 4020 „Geotech-
nische Untersuchungen für bautechnische Zwecke - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-
2“ bzw. DIN EN 1997 „Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik“ im Hinblick auf 
die Gründungssituation und die Grundwasserstände durch ein Ingenieurbüro durchführen zu las-
sen. 

Das Plangebiet liegt in einem Bereich, in dem witterungsbedingt mit stark schwankenden Grund-
wasserständen zu rechnen ist. 

Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z.B. im Zusammenhang mit Baumaßnahmen) sind bei der 
zuständigen Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße vorab zu beantragen. Zuvor 
ist zu klären, wohin das abgepumpte Wasser geleitet werden kann, und es ist die Erlaubnis des 
Gewässereigentümers bzw. des Kanalbetreibers einzuholen. Dies gilt auch für alle sonstigen 
Grundwasserentnahmen. 

Sollte im Plangebiet mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen werden (z.B. Heizöllagerung), 
so sind die Maßgaben der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen (AwSV) zu beachten. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen unterliegen ei-
ner Anzeige- und Prüfpflicht. Zuständig hierfür ist die Untere Wasserbehörde des Landkreises 
Bergstraße. 

Der Stadt Heppenheim liegen keine Informationen über Altstandorte, Altablagerungen, Altlasten 
und/oder Grundwasserschäden im Plangebiet und dessen Umgebung vor. Bei allen Baumaßnah-
men, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist dennoch auf organoleptische Auffälligkeiten 
(z.B. ungewöhnliche Farbe, Geruch etc.) zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kennt-
nisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend 
der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und 
Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fach-
gutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 
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Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, 
die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzel-
nen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung und zum 
Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder Vergeudung vorzu-
sehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen. 
Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu beachten. 
Auf die DIN 19639 "Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben" wird hinge-
wiesen. 

Bei eventuell erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Plangebietes darf der Oberbo-
den des ursprünglichen Geländes nicht überschüttet werden, sondern er ist zuvor abzuschieben. 

Soweit im Rahmen der Ausführung von Baumaßnahmen das Gelände aufgefüllt oder Boden aus-
getauscht wird, sind nachfolgende Vorgaben zu beachten. Unterhalb von einem Meter zum 
höchsten Grundwasserstand darf ausschließlich Material eingebaut werden, das die Eluatwerte 
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den Wirkungspfad Grund-
wasser (GW) oder alternativ die Zuordnungswerte Z 0 der LAGA M 20 (LAGA-Mitteilung 20 „An-
forderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln“ bzw. 
Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ der hessischen Regierungspräsidien) bzw. der LAGA 
TR Boden (LAGA-Regelwerk „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Ab-
fällen: Teil II: Technische Regeln für die Verwertung - 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)“) unter-
schreitet. Oberhalb dieser Marke im nicht überbauten, d.h. unterhalb wasserdurchlässiger Berei-
che, darf ausschließlich Material eingebaut werden, das die Zuordnungswerte Z 1.1 der LAGA 
M 20 bzw. die Zuordnungswerte Z 0* der LAGA TR Boden unterschreitet. Oberhalb des 1 m-
Grundwasser-Abstandes im überbauten Bereich, d.h. unterhalb der wasserundurchlässigen Be-
reiche kann auch Material eingebaut werden, das die Zuordnungswerte Z 1.2 der LAGA M 20 
unterschreitet. In den Bereichen von Versickerungsanlagen darf über die gesamte Mächtigkeit 
der Bodenschicht ausschließlich Material eingebaut werden, das die Eluatwerte der BBodSchV 
für den Wirkungspfad Grundwasser oder alternativ die Zuordnungswerte Z 0 der LAGA M 20 bzw. 
Z 0 der LAGA TR Boden unterschreitet. Der Oberboden im nicht überbauten Bereich (z.B. Grün-
flächen) muss die Prüfwerte der BBodSchV für den Wirkungspfad Boden-Mensch einhalten. Eine 
wasserrechtliche oder bodenschutzrechtliche Erlaubnis zum Einbau von Recyclingmaterial oder 
anderer Baustoffe erfolgt nicht. Es liegt in der Verantwortung der Bauherrschaft bzw. der durch 
sie beauftragten Sachverständigen die geltenden Gesetze, Regelwerke und Richtlinien einzuhal-
ten. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Ober- und Un-
terboden durchzuführen. 

Es wird empfohlen, den anfallenden Erdaushub möglichst weitgehend auf den Baugrundstücken 
wieder zu verwenden. Im Sinne einer behutsamen Umweltvorsorge ist die Vermeidung bzw. Ver-
wertung von Erdaushub auf den Baugrundstücken einer Deponierung vorzuziehen. 

Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte auch eine Minimie-
rung der Baustellenfläche angestrebt werden. 

 Wasserrechtliche und -wirtschaftliche Belange 

D.4.1. Sammeln, Verwenden und Versickern von Niederschlagswasser 

Es wird empfohlen, das auf befestigten Freiflächen und Dachflächen der Baugrundstücke anfal-
lende Niederschlagswasser in Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser und/oder für die 
Grünflächenbewässerung zu verwenden. Sollten Zisternen im Grundwasserschwankungsbereich 
eingebaut werden, sollten diese auftriebssicher hergestellt werden. 
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Bei der Versickerung von Niederschlagswasser sollten Anlagen zur dezentralen Versickerung 
von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 „Pla-
nung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ angelegt wer-
den. Auf das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 
wird hingewiesen. Auf das Erfordernis einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbe-
hörde des Landkreises Bergstraße für die Versickerung von Niederschlagswasser wird hingewie-
sen. 

D.4.2. Entwässerungssatzung der Stadt Heppenheim 

Auf die Berücksichtigung der Entwässerungssatzung der Stadt Heppenheim wird hingewiesen. 

D.4.3. Gartenbrunnen 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einrichtung eines Gartenbrunnens bei der Unteren Was-
serbehörde des Landkreises Bergstraße anzuzeigen ist. Das Anzeigeformular ist auf der Home-
page des Landkreises abrufbar. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um Wasser 
handelt, das in der Regel keine Trinkwasserqualität hat. 

 Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten 

Für die Anpflanzung von standortgerechten und heimischen Bäumen, Sträuchern sowie Kletter- 
und Rankpflanzen (vgl. Festsetzung unter Punkt A.9 und Empfehlung unter Punkt D.6.2.) sind 
nachfolgend aufgelistete Arten zu verwenden. Gehölze zur besonderen Unterstützung der Hum-
mel-, Bienen- und Insektenweide (sehr gutes Nektar- und/oder Pollenangebot) sind hierbei mit * 
gekennzeichnet. 

Es können auch klein- oder schmalkronige Sorten der genannten Baumarten verwendet werden. 

D.5.1. Laubbäume 

Großkronige Laubbäume: 

Acer platanoides* (Spitzahorn), Betula pendula (Hängebirke), Fraxinus excelsior (Gem. Esche), 
Juglans regia (Walnuss), Quercus robur (Stieleiche), Tilia cordata* (Winterlinde) 

Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm 

Kleinkronige Laubbäume: 

Acer campestre* (Feldahorn), Carpinus betulus (Hainbuche), Prunus avium* (Vogelkirsche), 
Prunus communis (Wildbirne), Sorbus aucuparia* (Eberesche) 

Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm 

 

Obstbaumstämme alter und regionaltypischer Sorten 

Mindestpflanzqualität: Hochstamm, STU 12-14 cm 

D.5.2. Sträucher/Hecken 

Sträucher: 

Amelanchier ovalis (Felsenbirne), Cornus mas* (Kornelkirsche), Cornus sanguinea* (Roter Hart-
riegel), Corylus avellana (Haselnuss), Crataegus monogyna* (Weißdorn), Euonymus europaeus* 
(Pfaffenhütchen), Ligustrum vulgare* (Liguster), Lonicera xylosteum* (Heckenkirsche), Prunus 
spinosa* (Schlehe), Rosa canina* (Hundsrose), Rosa rubiginosa* (Weinrose), Sambucus nigra* 
(Schwarzer Holunder), Viburnum lantana* (Wolliger Schneeball), Viburnum opulus* (Gemeiner 
Schneeball) 

Mindestpflanzqualität: verpflanzte Sträucher, Mindesttriebzahl 4 Triebe, Höhe 60-100 cm 
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Gehölze für geschnittene Hecken: 

Acer campestre* (Feldahorn), Carpinus betulus (Hainbuche), Fagus sylvatica (Rotbuche), Ligust-
rum vulgare „Atrovirens“ (Wintergrüner Liguster) 

Mindestpflanzqualität: leichte Heister, Höhe 100-125 cm 

D.5.3. Kletter- und Rankpflanzen 

Clematis vitalba* (Waldrebe), Hedera helix* (Efeu), Lonicera caprifolium* (Wald-Geißblatt) 

 Artenschutz und ökologische Aufwertung des Plangebietes 

D.6.1. Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zum Artenschutz 

Es obliegt der Bauherrschaft bzw. den Grundstücksnutzern, für die Vermeidung artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zukünftige Ansiedlung von 
Arten). Im Zweifel sollte vor Durchführung von Baumaßnahmen eine fachlich qualifizierte Person 
hinzugezogen werden. 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder Sanie-
rungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 BNatSchG) geregel-
ten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für alle europäisch geschütz-
ten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten und Zauneidech-
sen etc.). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu ver-
letzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu be-
schädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften 
(z.Zt. §§ 69, 71 und 71a BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig da-
von, ob die bauliche Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen auch im 
Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr Bau-
vorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder Winter gestellt 
oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, entbindet dies die Bau-
herrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder Sommer erneut zu über-
prüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten. Eine örtliche Absuche 
durch eine fachlich qualifizierte Person wird daher empfohlen. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraussichtlich 
keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforderlich. Sofern dies 
aufgrund aktueller Beobachtungen doch der Fall sein sollte, wäre eine entsprechende Genehmi-
gung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße zu beantragen. 

D.6.2. Ökologische Aufwertung des Plangebietes 

Zum Schutz von synanthrop orientierten Vogelarten wird empfohlen, alle anfallenden Arbeiten an 
der Fassade oder dem Dachstuhl von Gebäuden außerhalb der Brutzeit, d.h. zwischen 1. Okto-
ber und 28. Februar durchzuführen. Sofern diesbezügliche Arbeiten an Gebäuden oder Gebäu-
deteilen in der Zeit vom 1. März bis 30. September durchgeführt werden, sollten die entsprechen-
den Gebäude oder Gebäudeteile unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten sorgfältig durch eine 
fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern überprüft werden. Bei nachge-
wiesenem beginnendem Nestbau, Nestern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder noch nicht flüg-
gen Jungvögeln muss das Ausfliegen der Jungvögel abgewartet werden, um das Eintreten von 
Verbotstatbeständen zu vermeiden. 
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Da es sich bei der Gruppe der Fledermäuse um eine im höchsten Maße bedrohte Artengruppe 
handelt und auch gebäudegebundene Arten durch vielfältige Gebäudesanierungsmaßnahmen 
stetig Quartierverluste erleiden, wird empfohlen, an den Neubauten verbindlich nutzbare Quar-
tierstrukturen vorzusehen. Vorgeschlagen werden das Aufhängen entsprechender Wandschalen 
bzw. der Einbau von Quartiersteinen. 

Auf die Beachtung der DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) wird hingewiesen. 

Es wird empfohlen, größere Fassaden mit geeigneten Kletter- oder Rankpflanzen (vgl. Liste 
standortgerechter und heimischer Gehölzarten unter Punkt D.5) zu bepflanzen. 

 Kampfmittelräumdienst 

Der Stadt Heppenheim liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmittelresten im 
Plangebiet und dessen Umgebung vor. 

Soweit entgegen den bislang vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein 
kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelräumdienst un-
verzüglich zu verständigen 

 Freiflächenplan 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit den Bauvorlagen zu den jeweiligen Bauvorhaben ein Frei-
flächenplan einzureichen ist (siehe auch Bauvorlagenerlass). Dieser hat die geplante Nutzung 
der Freiflächen nach Art, Lage und Größe mit allen gemäß Bebauungsplan vorgesehen Bepflan-
zungen, den versiegelten, befestigten und begrünten Flächen, den Verkehrsflächen etc. darzu-
stellen. 

 Stellplatzsatzung 

Die erforderliche Anzahl an Stellplätzen einschließlich der Vorgaben zur Bepflanzung ist gemäß 
der Stellplatzsatzung der Stadt Heppenheim zu ermitteln und in den Bauvorlagen nachzuweisen. 

 Einsichtnahme von DIN-Normen 

Folgende DIN-Normen, die den Inhalt von Festsetzungen des Bebauungsplanes konkretisieren 
und hierdurch die Zulässigkeit eines Vorhabens planungsrechtlich beeinflussen, können bei der 
Stadtverwaltung Heppenheim während der Dienststunden eingesehen oder über den Beuth Ver-
lag GmbH, Berlin bezogen werden: 

 

DIN-Norm Inhalt Derzeitiges Aus-
gabedatum 

DIN 4109-1:2018-01 
Schallschutz im Hochbau 

Teil 1: Mindestanforderungen 
01.01.2018 

DIN 4109-2:2018-01 
Schallschutz im Hochbau 

Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der An-
forderungen 

01.01.2018 

 


